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durch das Cantonsgericht Luzern, wegen Diebftahl von
Eßwaaren, zu einer zjährigcn Kclrenstraft verurlhciit. —
Die Sentenz des Gertchls ist ohne Zweifel gerecht, da
sie sich auf das Gesetz gründet, dessen Strenge es sogar

gemildert hat. — Doch B. G. ist der Nidcgger unter
der Last des Alters, der Armuth und des Schmerzens,
mit einer Krankheit behaftet, welche durch beyliegendcs

Zeugniß des Arztes als unheilbar erklärt ist. Er ist

unfähig die öffentlichen Ardeilen, zu welchen er ver-

urtheilt ist, zu ertragen. Eine längere Dauer feiner

Straffe würde der Sorgfalt ein Hinderniß entgegen

setzen, die die Menschlichkeit zu Gunsten dieses Unglück-

lichen gebietet. — Auf die Fürbitte des Regicrungs-
stalthattcrs und feiner Munizipalitäl und durch obige

Gründe bewogen, glaubt der Vollz, Rath Ihnen B. G.
vorschlagen zu müssen, die Straffe des Iof. Nideggcr
i» eine Eingränzung in ftine Gemeinde für die nemliche

Zeit zu verwandeln, und ihm zu verbieten, die Wirths-
und Schcnkhäufer zu besuchen, zu welchem hin er dann

uiiter die specielle Aussicht der Behörden feines Orts
gcsezl würde. — Der Vollz. Rath ladet Sie .B. G.
eur, diesen Vorschlag mit Beförderung zu prüsscn.

Folgende Botschaft und die dazu gehörigen Adressen

werden verlesen:

B. G. Der Regierungsstatrhaltcr des Cantons Le-

man übersandte dem Vollz Rathe die hier angefchlos-

se»e, auch an Sie gerichtete Zuschriften, der Gemeinde

von Milden und des Distrtklsgerichtcs von Lausanne,
w.lche beyde — sehr beunruhigt durch die vom Arg-
sinne erzeugten und verbreiteten Gerüchte, daß Bürger
vom Canton Leman dessen Trennung vom gemeinschast-

lichen Vaterlande zu bewirken suchen — sich verpflichtet
und aufgcfodcrt glauben, ihre patriotische Gcsinmm-

gen und Wünsche, mit der helvetischen Republik aufs

engste vereinigt zu bleiben-, öffentlich an den Tag zu

legen.

So wenig jene Gerüchte, die ganz grundlos, und

wahrscheinlich das Werk einiger Ruhestörer sind, Auf-
Merksamkeit verdienen: so schäzbar sind dem Vollz.
Rathe diele Beweise von vaterländischer Zuneigung und

Ergebenheit, wodurch allein wenn sie die gemeinsame

gute Sache zum Grund und Zwecke haben, jener glük-

liehe Verem denkbar ist, auf den das Wohl des hel-

»Nischen Freystaates gegründet werden soll. — Ohne
Zweifel werden Sie B. G. diese Gesinnungen mit dem

Bollz. Rath theilen, und wie er, diese Zuschriften mit
dem ganzen Beyfalle anfnehmen, den sie verdienen.

Der Rath beschließt nachfolgende Votschaft an den'
Vollz. Rath zu senden:

» B. Vollz. Räthe! Mit wahrem Vergnügen hat
der gesetzgebende Rath die Zuschriften der Gemeinde Mil-
den und des Distriktsgerichls.Lausanne im Canl. Leman,
empfangen und angehört, in welchen sie ihre varerlän-
dischen Gesinnungen, Wünsche und Willen, der h Ive-'
tischen Republik einverleibt zu bleiben, gegen einige arg,
listige Gerüchte öffentlich an den Tag legen. Er vecdgnkt

Ihnen B. Voll;. Räche, die Mittheilung dieser Akten-
stücke, und wünscht daß sein Wohlgefallen darüber,
den unterzeichneten Bürgern und Behörden eben so

öffentlich bekannt werde. Denn so wenig Aufmerksam-
k>it jene grundlosen, von Ruhestörern verbreiteten Ge-

nichte nur verdienen, so schäzbar ist doch auch dem

gesetzgebenden Rache dieser laute Wunsch sorldaurendtr
Vereinigung. Bey der Allgemeinheit solcher Beweise'
vaterländischer Zuneigung und Ergebenheit würde nicht
nur jeder unselige Zwist unter Brüdern bald gänzlich-

verschwinden, sondern auch alle auf das Wohl der

Bürger allein abzwcckcnden Arbeiten der Regierung,
um vieles erleichtert werden. "

Gesetzgebender Rath, iz. Nov.

Präsident: Fueßli.
Folgendes neues Gutachten der PolizcycommiKioii,'

über die Wirths- und Schenkhäuser wird in Btra-
thung genommen:

B. Gesetzgeber! Vor allem aus macht der Vollz:
Rath Eure Aufmerksamkeit aus cmen Grundsatz rege,
den er Ihnen in einer frühern Botschaft unter Augen-
legre: Er besteht darinn, daß zwischen dem eigentti-
chen Wirthschaftsgewerb und dem Detail Getränk-Vw-
kauf ohne Verwirthung am Ort selbst, wo die Getränke'
ausgeschenkt werden, ein Unterschied gemacht, und nur
das erstere an cigenlliche Bcwilli ginzen gebunden, das^

leztere hingegen frey gegeben werde.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Urtheil des Cantonsgerichts Z tLlch, m dcm'>

Prozeß, des B. Pfarrers Schweitzer voip
Embrach. >

Das Cantonsgericht Zürich urkuMt andurch, daffi



778 —

aus heute unter cndslemeldtcmDato vor ihm am Rech-

ini erschienen, Bürger Jacob Schweizer von Zürich,
Pfarrer zu Einbrach, «m Distrikt Basserstorf, Ap-

.pcllam: um zu wissen:

»Ob das von dem DistriktSgericht Basserstorf den

zoien Sept. lcziyin, in Rücksicht feiner im Anfang des

Maymonals d. I. herausgegebenen Flugschrift, betitelt:

Entwurf eines Memorials an die Voll-
z i c h ung s - C v m m i ß ion und die helve ti-
sehe Regierung ic., laut welchem ihm das odrig.

îkcutìche Mißfallen über die barin enthaltene Ausdrücke

und verlezle Prcßfreyheit bezeugt, er ein Jahr lang von

seinen Amtsvcrrichlungen sufpenbirl, sirncrs ihm die

Herausgade aller Schriften über politische Gegenstände,

verboten und endlich eine Geldbuße von 60 Fr., und

2 Fr. dem Gcrichtsweibcl auferlegt worden, den Um.

standen und der Sache angemessen sey oder nicht?"
Worüber — nach Anhörung des Appevatoriums vom

Disiriklsgcricht Vasserstorf d. d. zotui Sept. und der

von demselben eingesandten Akten, nemlich: 1) des

Urtheils des obersten Gerichtshofs vom 9len Juli d. I.,
wodurch die kantonsgerichlliche Sentenz vom 28len May
h. I. bestätigt wurde. 2) ;) und 4) Drey Zuschriften

des B Regicrungöstailhalter Ulrichs, an den B- Di>

fmkissiatthallcr Wiltberqer von Basserstorf, vom 20.

2i. und 2zten May b. I., betreffend den dem B.
Pfarrer Schweitzer aufzulegenden Hausarrest, und die

Verhinderung der Ausbreitung feines Memorials-Ent-
wnrfs. 5), 6) und 7) Drey Schreiben von ebendem-

selben an den B- Dlstnklsstailhalier und das Distrikts-

gerichc Bassrsrorf, worin er ihnen die Sentenz tcS Ob.

Gerichtshofs milcheilr, und sie zur Leendiannq dieses

Prozesses auffodcrt. 8) Der Anklage des öffentlichen An-

klägcrs, B. Dlstriktsrlchters Johannes Mors, gegen den

Avpellancen, welche er dem DistnktSgcricht Bafferstorf
den zc>. Scvl. vorgetragen Wie auch der perfönli-

chen Vrrîheidigung des Avvellanlen stibst— und foeg

fälliger B.herziglchg aller - sowohl in dui Akte» cnihal-

tcncn, als mündlich vorgetragene» Gründen —
In Erwägung, daß 1 der Ar-veUant in seinem

Entwurf eines Memorials sick) beschimpfende Ausdrücke

grgen die damalige erste Behörden funes Vaterlands

bediente.

2. Daß dieser Entwurf von solchem Inhalt war,

daß auch ohne B. Schweizers m,mittelbares Zuthun,
die öffentliche Ruhe dadurch hätte gestört werden

können.

z. Daß richterliche Behörden Mißbrauche der Preß-

fteyheit von dieser Art, sobald sie zu ihrer Untersuchung

gelangen, nicht ungeahndet Vorbeygehen lassen können.

4. Daß ein die Würde seines Amts fühlender Seel.
sorger einen begangenen Fehler durch eingetheilte Auf-
merkfamkeit auf die Erfüllung feiner Bcrufspßichtcn,
am besten wieder gut machen könne.

Elnmülhig befunden wurde:
Es sey über diesen Gegenstand von dem Distriktgc.

richt Basserstorf unterm zo. Sept. lezthin, übel und der

Sache nicht angemessen gesprochen worden;
Ferner durch Stimmenmehrheit zu Recht gesprochen,

und das erstinstanzllche Urtheil dahin modificirl wurde:
1. Ist der B. Pfarrer Jacob Schweizer von Einbrach

angewiesen, sich ein Jahr lang nicht ausserhalb die

Grenzen feines Pfarrbczirks zu begeben.

2. Erwartet das Tribunal, baß derselbe sich in seinen

öffentlichen Aeusserungen un) Schriften, derSprache
eines Lehrers des Frndens und der Sanftmuth be«

flelss.n, und feine Talente zu cxemplarftcher Erfül-
lung seiner Amtspflicht«'.anwenden werde.

Statt der ihm erstinstanzlich auferlegten Buße von
6c> Fr., wird er nebst den 2 Fr. für den Weibel des

Distnkisgeuchls Basserstorf, die heutigen Gerichts-
kosten von 22 Fr. 7 btz. bezahle».

4. Ist diese Sentenz dem B. Reg. Statthalter mitzu-
theilen, und derselbe einzuladen, über die genaue

Vollziehung derselben zu wachen.

Geg-ben in Zürich Mittwochs den 1?. Nov. >8c>o.

I. I- G u g 0 lz, Präsident.
F à fi, Gcrichtfchreiber.

Berichtigung.
Im St. >68. S. 720, beym Gutachten über die

im Canron Leman zu verkaufenden Nativnal-Güter,
ist zu bemerken:

Daß die Scheune en Virer im Distrikt Milden n ichl

zum Verkauf anSgebotlen werden soll.

St. c6y, S. 724 Sp 2, nach Zeile 9, «st folgen»

des ans Versehen weggelassen worden:

w Durch den leztcrcn Zusatz der bey dem wegziehen-

den Fremden ferne Anwendung findet, wäre dafür gc«

sorgt, daß ter Vorschrift für die im Lande zurückdlci-

beuten nicht unter dem Uorwande der We>lcrj<ehiing

ausgewichcn werden könnte. "
St. 279, S. 764, Sp. c, Zeile 9 von unten,

statt Natur, Krôssr, li c s Natur - Grösse. — Zeile i
von vnteu statt nüzte, lies reizte.
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